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1 Aufstellungsverfahren/ Verfahrensvermerke 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 
 

Der Stadtrat beschloss in der Sitzung vom 26.01.2021 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.01.2024 bekannt ge-
macht. 

 
1.2 Bebauungsplanvorentwurf 

 
In der Sitzung vom 12.05.2023 beschloss der Stadtrat, dem Bebauungsplanvor-
entwurf zuzustimmen.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet als öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanvorentwurfes gemäß § 3 Abs.1 BauGB in der Zeit vom 
26.01.2024 bis 28.02.2024 im Rathaus der Stadt Königsbrunn statt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB in der Zeit vom 26.01.2024 bis 28.02.2024 Gelegenheit, zum Vorent-
wurf Stellung zu nehmen. (Scoping) 

 
1.3 Bebauungsplanentwurf 
 

In der Sitzung vom …………….. beschloss der Stadtrat, dem Bebauungsplanvor-
entwurf zuzustimmen (Billigungs- und Auslegungsbeschluss).  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes lag gemäß § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom 
…………….. bis …………….. im Rathaus der Stadt Königsbrunn öffentlich aus. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hatten gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom …………….. bis …………….. Gelegenheit, zum Entwurf 
Stellung zu nehmen. 

 
1.4 2. Entwurf 

 
In der Sitzung vom …………….. beschloss der Stadtrat, dem 2. Entwurf des Be-
bauungsplans zuzustimmen (Billigungs- und Auslegungsbeschluss).  
 
Der 2. Entwurf des Bebauungsplans lag gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit 
vom …………….. bis …………….. im Rathaus der Stadt Königsbrunn öffentlich 
aus. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hatten gemäß § 4a Abs. 
3 BauGB in der Zeit vom …………….. bis …………….. Gelegenheit, zum Entwurf 
Stellung zu nehmen. 
 

1.5 Satzungsbeschluss 
 

Der Stadtrat der Stadt Königsbrunn beschloss am …………….. den Bebauungs-
plan als Satzung. 
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2 Einführung in die Bauleitplanung 
 
2.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 

Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem Flächennutzungsplan. 
 
Die Stadt Königsbrunn verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan. 
 

 
Auszug aus Flächennutzungsplan Stadt Königsbrunn 

 
Die plangegenständlichen Grundstücke sind im Flächennutzungsplan als land-
wirtschaftliche Nutzflächen vorgetragen. Der vorliegende Bebauungsplan “West-
lich der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, nördlich der Gemarkungsgren-
ze Königsbrunn“ ist als nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzuse-
hen. Somit wird im Parallelverfahren zum vorliegenden Bebauungsplan “Westlich 
der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, nördlich der Gemarkungsgrenze 
Königsbrunn“ das Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes für diesen 
Bereich durchgeführt. 
 

 
2.2 Bebauungsplan 
 
2.2.1 Planungsrechtliche Situation 

Der Bebauungsplan “Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, 
nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ wird auf Grundlage des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802) geändert worden ist durchgeführt. 
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2.2.2 Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Der vorliegende Bebauungsplan dient der Baulandentwicklung für Erweiterungs-
flächen der Bernd Siegmund GmbH und der Siegmund Care GmbH, die sich vor 
einigen Jahren auf dem Gemeindegebiet der Nachbargemeinde Oberottmars-
hausen ansiedelte. Aufgrund der überaus positiven Betriebsentwicklung in beiden 
Unternehmensbereichen besteht ein nicht unerheblicher Bedarf an weitreichen-
den baulichen Anlagen.  
 
Die Firma Bernd Siegmund GmbH ist ein international erfolgreiches Unterneh-
men. Der Vertrieb der Präzisions-Schweiß-und Spanntischsysteme lassen diese 
als Weltmarktführer seit Jahren kontinuierlich wachsen. Zudem kam als weiteres 
Standbein der Siegmund Gruppe in 2020 die Siegmund Care GmbH hinzu. Den 
Herausforderungen bedingt durch Kundenwünsche, technische Änderungen und 
auch Marktbedürfnissen wird mit Innovationsfreude und Leistungsbereitschaft 
begegnet. In einer sich schnell entwickelnden Umwelt sind Flexibilität und Mut 
zur Veränderung Teil unserer Unternehmenskultur. 
 
Firmensitz:  Landsberger Straße 180, 86507 Oberottmarshausen  
Die Fa. Bernd Siegmund GmbH bezog Mitte/ Ende 2018 den in Oberottmarshau-
sen, im Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 1. Änderung Bebauungs-
plan “Nr. 14“ “Gewerbegebiet An der B 17 – Teil 1“ der Gemeinde Oberottmars-
hausen, errichteten Hauptsitz. 
 
Bernd Siegmund GmbH - Präzisions-Schweiß-und Spanntischsysteme 
Die Firma Bernd Siegmund GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen und 
europaweit mit fünf Standorten sowie einem Vertriebsnetz in über 50 Ländern 
global aufgestellt. Im Marktsegment "Präzisionsschweißtische" hat sich die Firma 
Bernd Siegmund GmbH einen Platz als Weltmarktführer erobert. 
 
Als weiteres Standbein der Siegmundgruppe kam in 2020 die Siegmund 
Care GmbH am vor genannten Firmensitz hinzu. 
Die Siegmund Care GmbH ist Teil einer weltweit agierenden Unternehmensgrup-
pe mit verschiedenen Standorten und einem globalen Vertriebsnetz in über 50 
Ländern. In der aktuellen Corona-Krise werden dringend hochwertige Atem-
schutzmasken sowie Mund- und Nasenschutzmasken als auch Schnelltests be-
nötigt. 
 
Nachdem die Flächenressourcen des o. g. Baugebiets in Oberottmarshausen 
vollständig ausgeschöpft sind und von Seiten der Firma Bernd Siegmund GmbH 
weitere Entwicklungsabsichten bestehen, sicherte sich die Fa. Siegmund durch 
einen Kaufvertrag das Grundstück der Fl. Nr. 776 Gemarkung Königsbrunn.  
 
Die Stadt Königsbrunn möchte mit der vorliegenden Bauleitplanung, der an das 
Stadtgebiet angrenzenden Firma die erforderlichen Baulandflächen für die beab-
sichtigten und dringend notwendigen Betriebserweiterungen entwickeln.   
 
Aus diesen Gründen hat der Stadtrat dieser Absicht zugestimmt und die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes “Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 
neu, nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ im Parallelverfahren be-
schlossen. 
 
Mit diesem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um eine städtebaulich verträgliche Gebietsentwicklung, unter 
Berücksichtigung der Verträglichkeit für Landschaft und Natur, zu sichern. 
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Der Bebauungsplan hat die Aufgabe, planungsrechtliche Voraussetzungen zu 
schaffen und zu gewährleisten, dass sich die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in seinem Geltungsbereich geordnet und vor allem in städtebauli-
cher und umweltbewusster Hinsicht sinnvoll entwickeln. 
 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB („Bodenschutzklausel“) ist mit Grund und Boden aus 
bau- und regionalplanerischer Sicht sparsam und schonend umzugehen. Neue 
Bauflächen sollten nur im erforderlichen Umfang beansprucht bzw. innerörtliches 
Baulandpotential vorrangig zur baulichen Entwicklung herangezogen werden.  
 

Die Größe des Baugebiets ist so angelegt, dass die erforderlichen Betriebsent-
wicklungen realisiert werden können.  
 

2.2.3 Lage und Größe des Gebiets 
Das Plangebiet befindet sich zwischen der westlich verlaufenden B17 (neu) und 
der östlich vorbeiführenden Landsberger Straße (B17 alt), in direktem Anschluss 
nördlich an der bestehenden Betriebsfläche der Fa. Siegmund auf dem Gemein-
degebiet der Nachbargemeinde Oberottmarshausen gelegen. Nördlich an das 
Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker- und Grünflä-
chen) an. Der Abstand zu den nächstgelegenen Allgemeinen Wohngebieten der 
Gemeinde Oberottmarshausen beträgt ca. 250 m. Weiter nördlich des Plange-
biets befinden sich verschiedene ehemalige landwirtschaftliche Hofstellen. 
Das antragsgegenständliche Baugebiet besitzt eine Fläche von ca. 2,10 ha. 
 

 
Ausschnitt aus der Übersichtskarte - unmaßstäblich 
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Ausschnitt aus der Flurkarte mit Luftbild - unmaßstäblich 

 
2.2.4 Art der geplanten Nutzung 

 
GEb 1 und GEb 2 
Gewerbegebiet mit Immissionsbeschränkungen (GEb) im Sinne des § 8 der 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. Die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 Ziff. 3 
BauNVO sind nicht zugelassen. Betriebsleiterwohnungen nach § 8 Abs. 3 Ziffer 1 
sind nicht zugelassen. 
 
Maß der baulichen Nutzung im teilräumlichen Geltungsbereich 1 

 
Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO)  GEb 1 und GEb 2 0,80 
 
Geschoßflächenzahl GFZ (§ 19 BauNVO) GEb 1 und GEb 2 1,50 

 
 

2.2.5 Beschaffenheit des Gebietes 
 
Topographie 
Die plangegenständliche Fläche kann als eben betrachtet werden. 
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Die Geländehöhe liegt zwischen 529,0 m und 529,50 m üNN. Von Süden nach 
Norden ist ein leichtes Gefälle mit ca. 0,4 % gegeben. 
 
Derzeitige Nutzung 
Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden derzeit als landwirtschaftliche 
Nutzfläche (Ackerland) genutzt. 
 
Boden und Tragfähigkeit  
Nachfolgende Angaben sind dem Baugrundgutachten entnommen, hierbei han-
delt es sich um Teilauszüge: 
 
Die Angaben werden nach Vorliegen des Baugrundgutachtens ergänzt. 
 
Boden und Grundwasser 
Nachfolgende Angaben sind dem Baugrundgutachten entnommen, hierbei han-
delt es sich um Teilauszüge: 
 
Die Angaben werden nach Vorliegen des Baugrundgutachtens ergänzt. 
 
 

2.2.6 Planungsalternativen 
Das geplante Gewerbegebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 
Stadt Königsbrunn als landwirtschaftliche Nutzfläche vorgetragen.  
Wie bereits unter 2.2.2 erläutert und dargestellt, kommt für die das Projekt der 
Fa. Bernd Siegmund GmbH und der Fa. Siegmund Care GmbH nur das plange-
genständliche Plangebiet in Frage.  
 
Für das Plangebiet wurden unterschiedliche Planungsvarianten untersucht. Die 
plangegenständliche Variante wird als die bevorzugte angesehen.  
 
Ortsplanung 
In ortsplanerischer Hinsicht stellt die Entwicklung des plangegenständlichen Ge-
werbegebiets der bereits auf dem Gemeindegebiet der Nachbargemeinde 
Oberottmarshausen bestehenden Gewerbeansiedelung eine Erweiterung eines 
bestehenden Siedlungsgebietes auf dem Stadtgebiet der Stadt Königsbrunn dar.  
 
 

3 Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
 
3.1 Bestand innerhalb 

Die Grundstücke werden derzeit landwirtschaftlich als Ackerlandflächen intensiv 
genutzt.  
 

3.2 Baugrundgutachten 
Zur Baugrunderkundung und zur Untersuchung und Bestimmung der Sickerfä-
higkeit des Untergrundes im Planbereich wird im weiteren Verfahren eine gut-
achterliche Stellungnahme erstellt. 
 

Die entsprechenden Ausführungen werden nach Vorliegen des Gutachtens 
im folgenden Planungsschritt – Entwurfsplanung – integriert. 

 
Baugrundgutachten 
 
Gutachten – vom ……………………… 
Projekt – Nr. ……………………………. 
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Ersteller: 
……………………………………………. 

 
Das Baugrundgutachten erstreckt sich auf die Grundstücke der Teilflächen aus 
Fl. Nr. 776.  
 
Das Gutachten wird Bestandteil der Satzung und ist dem Bebauungsplan 
beizufügen. 
 
Das Ziel der Untersuchung ist die Erkundung und Begutachtung des anstehen-
den Baugrunds mit allgemeiner bautechnischer und bodenmechanischer sowie 
geologischer und hydrogeologischer Beurteilung einschließlich Erarbeitung von 
Hinweisen und Vorschlägen für die Bauwerksgründung, zur Versickerung von 
Niederschlagswasser sowie zum KanaI- und Straßenbau mit weiteren grundbau-
technischen Hinweisen. 
 
Nachfolgende Angaben sind dem Baugrundgutachten entnommen, hierbei han-
delt es sich um Teilauszüge: 
 
Die Angaben werden nach Vorliegen des Baugrundgutachtens ergänzt. 
 
 
Hinsichtlich der Ergebnisse wird auf die Ausführungen unter 2.2.5 Beschaffenheit 
des Gebietes, Boden und Tragfähigkeit sowie Boden und Grundwasser verwie-
sen 
 

3.3 Altlasten 
Im Bereich des Plangebiets sind keine Grundstücksflächen im Kataster gem. Art. 
3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) aufgeführt, für die ein Verdacht auf 
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht.  
 

3.4 Bestand außerhalb 
Das Plangebiet befindet sich zwischen der westlich verlaufenden B17 neu (diese 
schließt sich nach einem dazwischenliegenden Feldweg Fl. Nr. 786 unmittelbar 
an das Plangebiet an) und der östlich vorbeiführenden Landsberger Straße im di-
rekten Anschluss nördlich an die bestehende Betriebsfläche der Fa. Bernd Sieg-
mund GmbH auf dem Gemeindegebiet der Nachbargemeinde Oberottmarshau-
sen. Nördlich an das Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Acker- und Grünflächen) an. Der Abstand zu den nächstgelegenen Allgemeinen 
Wohngebieten der Gemeinde Oberottmarshausen beträgt ca. 250 m. Weiter 
nördlich des Plangebiets befinden sich verschiedene ehemalige landwirtschaftli-
che Hofstellen. Östlich der Landsberger Straße schließen sich landwirtschaftlich 
genutzte Ackerflächen an. Südöstlich gelegen wird eine Kiesgrube im Trocken- 
und Nassabbau betrieben. 
 

3.5 Bodendenkmalpflege 
BayDSchG Art. 8 Abs. 1: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies un-
verzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denk-
malpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und 
der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbei-
ten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit 
die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, 
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Un-
ternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
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Art. 8 Abs. 2: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ab-
lauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die 
Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet. 
 
 

4 Städtebauliche und gestalterische Gesichtspunkte 
 

4.1 Ortsplanung 
Das Plangebiet ist von der Landsberger Straße (Ortsverbindungsstraße) gut ein-
sehbar und hat auf Grund seiner exponierten Lage nach allen Himmelsrichtungen 
hin zur freien Landschaft, in städtebaulicher und gestalterischer Hinsicht durch 
die entstehenden baulichen Anlagen eine besondere Verantwortung gegenüber 
der Landschaft zu tragen. Wegen der zu erwartenden spezifischen Nutzungsart 
der erforderlichen Betriebsanlagen ist mit Gebäudehöhen von bis zu 30,0 m 
(Wandhöhe) zu rechnen. Diese Verantwortung gegenüber der Landschaft kann 
getragen werden, indem bei den geplanten baulichen Anlagen das Gebot der Zu-
rückhaltung mit einfachen und unaufgeregten Bauformen berücksichtigt wird. Die 
Verwendung von geradlinigen und einfachen Gestaltungselementen sollte beach-
tet werden. Baustoffe mit glänzenden Oberflächen und Farbgestaltungen mit 
Signalwirkung dürfen bei den Außenflächen von Gebäuden nicht verwendet wer-
den. Auf die Eingrünung des Gewerbegebiets wird besonderer Wert gelegt.  
 
Sonnenkollektoren aus nichtreflektierendem dunklem Material sind erlaubt. Wei-
tere Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien sind erlaubt, soweit nicht 
eine unzumutbare Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken vorliegt. 
 
 

4.2 Planerisches Konzept 
 
Das Gebiet im Geltungsbereich umfasst   ca. 2,106 ha 
 
Davon sind etwa: 

Verkehrsflächen öffentlich 860,0 m² 
Gewerbegebiet 17.310,0 m² 
Grünflächen privat 2.880,0 m² 
 

 
5 Art der baulichen Nutzung 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende Nutzungen zuläs-
sig. 
 
GEb 1 und GEb 2 
Gewerbegebiet mit Immissionsbeschränkungen (GEb) im Sinne des § 8 der 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3786). Die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 Ziff. 3 BauNVO sind 
nicht zugelassen. Betriebsleiterwohnungen nach § 8 Abs. 3 Ziffer 1 sind nicht zu-
gelassen. 
 
Maß der baulichen Nutzung im teilräumlichen Geltungsbereich 1 

 
Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO)  GEb 1 und GEb 2 0,80 
 
Geschoßflächenzahl GFZ (§ 19 BauNVO) GEb 1 und GEb 2 1,50 

 



Stadt Königsbrunn                         Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 27 “Westlich der Landsberger Straße,  
östlich der B17 neu, nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Begründung - Vorentwurf 

Fassung vom 05.12.2023 mit redaktionellen Änderungen vom 00.00.0000                                          Seite 12 von 25 
 

 
 
 
 

6 Erschließung 
 
Äußere Erschließung 
Die Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt über die Landsberger Straße 
(Kreisstraße A30), die östlich des Plangebiets vorbeiführt. 
 
Einfahrt- und Ausfahrt in die Kreisstraße A30 - Verkehrsentwicklung  
Als Ein- und Ausfahrtsbereich in die Kreisstraße wird auf dem Plangrundstück ein 
Wendehammer mit einem Durchmesser von ca. 30 m angelegt, der nicht einge-
friedet werden darf. 
 
Nach Errichtung der Betriebsanlagen ist von folgenden maximalen Verkehrsbe-
wegungen pro Tag auszugehen: 
 

Schwerlastverkehr: 
15 x Zu- u. Abfahrt An- und Ablieferverkehr 
  5 x Zu- und Abfahrt sonstiges 
20 Fahrten mit gesamt 20 Fahrbewegungen 

 
Grundsätzlich ist anzunehmen, dass sich die Fahrten auf den ganzen 
Tag zwischen 6.00 und 22.00 Uhr verteilen. 
 

• Bei einer Worst-Case Betrachtung ist max. von 6 Fahrbewegun-
gen (Zu- und Abfahrten) innerhalb einer Stunde auszugehen. 

 
PKW-Verkehr 
Für den Betrieb wird von max. 100 Mitarbeitern ausgegangen, die sich 
wie folgt verteilen: 

 
Verwaltung max. 70 Mitarbeiter 
Produktion max. 30 Mitarbeiter 
Verteilt auf 2 Schichten für Produktion 
Somit je Schicht max. 15 Mitarbeiter 

 
Bei einer Worst-Case Betrachtung, dass 80 % der Mitarbeiter mit dem 
eigenen PKW anfahren, ergeben sich:  

• bei einem Schichtwechsel max. 12 Fahrbewegungen verteilt auf 
ca. ½ Stunde je Schichtwechsel. 

• bei Arbeitsbeginn Bürobetrieb max. 70 Fahrbewegungen verteilt 
auf ca. 1 ½ Stunden (7.30 – 9.00 Uhr) und bei Arbeitsende max. 
70 Fahrbewegungen verteilt auf ca. 1 ½ Stunden (15.30 – 17.00 
Uhr) 

 
Inwieweit aufgrund der zusätzlichen Verkehrsbelastung für die Landsberger 
Straße verkehrsregelnde Straßenbaumaßnahmen erforderlich werden, bleibt der 
Beurteilung der Straßenbaubehörde vorbehalten.  
 
Dennoch bleibt festzuhalten: Sollte sich herausstellen, dass sich der Verkehr 
aufgrund der Errichtung der geplanten Betriebsanlagen dahingehend entwickelt, 
dass Maßnahmen baulicher, verkehrstechnischer oder -rechtlicher Art zur Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit des Anschlusses an die Landsberger Straße 
Kreisstraße A30 (beispielsweise durch die Errichtung einer Linksabbiegespur 
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oder einer Lichtsignalanlage) notwendig werden, ist der Vorhabenträger verpflich-
tet, die Kosten hierfür zu übernehmen. Die Art und der Umfang der Maßnahme 
sowie der Zeitpunkt wird vom Staatlichen Bauamt Augsburg in Abstimmung mit 
der Verkehrsbehörde und der Polizei abhängig von der jeweiligen verkehrlichen 
Situation ermittelt und durch dieses abschließend festgesetzt. 
 
Sollte darüber hinaus in der Zukunft entweder eine Verschlechterung der Ver-
kehrsqualität des Anschlusses eintreten oder die Verkehrssicherheit (Unfallzah-
len) beeinträchtigt sein und diese Umstände auf eine Veränderung der durch die 
Betriebe im Gewerbegebiet verursachten Verkehrszahlen zurückzuführen sein, 
gilt ebenfalls o.g. Verpflichtungserklärung. 
 
Innere Erschließung 
Innere Erschließungsstraßen sind nicht erforderlich, da es sich lediglich um eine 
Nutzungseinheit handelt. 
 
 

7 Immissionsschutz 
 
Südlich an das Plangebiet schließt sich direkt das Gewerbegebiet “Nr. 14“ “Ge-
werbegebiet An der B 17 – Teil 1“ der Gemeinde Oberottmarshausen an. Auf 
dem die Betriebsstätten der Fa. Bernd Siegmund GmbH und der Fa. Siegmund 
Care GmbH befinden. 
 
Nördlich an das Plangebiet schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen (Acker- 
und Grünflächen) an. 
 
Weiter nördlich des Plangebiets befinden sich verschiedene ehemalige landwirt-
schaftliche Hofstellen. 
 
Im Westen des Plangebiets führt die Bundesstraße B17 in einem Abstand von 
ca. 30 m vom Fahrbahnrand bis zur Baugrenze vorbei. 
 
Direkt an die östliche Gebietsgrenze schließ sich die Landsberger Straße – 
Kreisstraße A30 mit einem Abstand von ca. 15 m vom Fahrbahnrand bis zur 
Baugrenze an. 
 
Östlich der Landsberger Straße befinden sich landwirtschaftlich genutzte Acker-
flächen.  
 
Südöstlich zum Plangebiet gelegen wird eine Kiesgrube im Trocken- und Nas-
sabbau betrieben. 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung als allgemeines Wohngebiet befindet sich in 
der Nachbargemeinde Oberottmarshausen in einem Abstand von ca. 250 m 
westlich des Plangebiets. 
 

7.1 Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf oder innerhalb des Baugebietes 
Innerhalb des Plangebiets können durch betriebsspezifische Einrichtungen und 
durch Fahrverkehr der Betriebsfahrzeuge Emissionen auftreten. 
 
Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf das Gewerbegebiet sind durch den 
Verkehr der Bundesstraße B17 und der Landsberger Straße (Kreisstraße A30) zu 
erwarten. Etwaige Lärmschutzmaßnahmen, die sich aus dem Bauvorhaben er-
geben, werden vom Straßenbaulastträger nicht übernommen. 
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7.2 Immissionsschutzrelevante Einflüsse auf die umliegende Bebauung des 
Baugebietes 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung als allgemeines Wohngebiet befindet sich in 
der Nachbargemeinde Oberottmarshausen in einem Abstand von ca. 250 m 
westlich des Plangebiets. 
 
Im Übrigen ist das Plangebiet von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben.  
 

7.3 Immissionsschutzgutachten - schalltechnische Untersuchung 
Um die wechselseitigen Beziehungen als auch die Auswirkungen der Immissio-
nen zwischen dem Plangebiet und angrenzenden Gebieten sowie dem Verkehrs-
lärm aus der Bundesstraße B17 und der Landsberger Straße (Kreisstraße A30) 
bewerten zu können, liegt nachfolgende schalltechnische Untersuchung vor: 
 

Die nachfolgende schalltechnische Untersuchung zum Bau-
leitplanverfahren “Gewerbegebiet an der Landsberger Straße“ in Königs-
brunn ist Bestandteil der Bebauungsplansatzung. Hierzu wird erklärt, dass 
die Bezeichnung des Gutachtens dem Titel des Bauleitplanverfahrens Be-
bauungsplan mit Grünordnung Nr. 27 “Westlich der Landsberger Straße, 
östlich der B17 neu, nördlich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ ent-
spricht. 

 
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet an 
der Landsberger Straße“ der Stadt Königsbrunn, Bericht-Nr. ACB-1122-
226216/02 Rev. 2 Stand 02.03.2023 des IB ACCON GmbH • Gewerbering 5 • 
86926 Greifenberg • Telefon 0 8192 / 99 60-0 • 
 
Auszug aus der schalltechnischen Begutachtung: 
 
Die Stadt Königsbrunn plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbege-
biet an der Landsberger Straße“. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sind u. 
a. auch die schalltechnischen Auswirkungen der Planung zu begutachten. Der 
Schallschutz wird im Rahmen von Bauleitplanverfahren für die Praxis durch die 
DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau konkretisiert. In der DIN 18005 sind Ori-
entierungswerte für die Beurteilung von Geräuscheinwirkungen in Anhängigkeit 
von schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Baugebiete) aufgeführt.   
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersu-
chung erstellt, in der eine Lärmkontingentierung unter Berücksichtigung aller Teil-
flächen des Plangebiets durchgeführt wurde. Durch Festsetzung entsprechender 
Emissionskontingente LEK für die Zeitbereiche tags und nachts wird die Einhal-
tung der Anforderungen der TA Lärm im Umfeld des Plangebiets sichergestellt.   
 
Zudem wurde die Lärmsituation im Plangeltungsbereich untersucht. Sie wird 
maßgeblich durch Immissionen aus Straßenverkehr bestimmt.   
 
Es zeigt sich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005-1 
(„Schallschutz im Städtebau“) für Gewerbegebiete für Straßen- und Schienenver-
kehrslärm von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts im Plangebiet nicht eingehal-
ten werden.   
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Durch die maximal vorliegenden maßgeblichen Außenlärmpegel von La = 80 
dB(A) für Büronutzung etc. liegen maximal gesamte bewertete Bau-Schalldämm-
Maße von R’w,ges = 45 dB (Büronutzung etc.) vor. Auch wenn es aufgrund der 
Vorgaben durch das Baurecht nicht zwingend notwendig ist einen baulichen 
Schallschutz nach DIN 4109 festzusetzen, sollte aus gutachterlicher Sicht nicht 
darauf verzichtet werden. 
 
 
Zusammenfassung und Fazit  
Die Stadt Königsbrunn beabsichtigt zusammen mit der Bernd Siegmund GmbH 
im Süden der Stadt die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet an der 
Landsberger Straße“ [1] und damit die Entwicklung von Gewerbeflächen. Die 
Planfläche befindet sich nördlich des Bebauungsplangebiets Bebauungsplan Nr. 
14 "Gewerbegebiet an der B 17 – Teil 1" der Gemeinde Oberottmarshausen, 1. 
Änderung, vom 13.08.2015 [2], östlich der Bundesstraße B 17 und westlich der 
Landsberger Straße.   
 
Hinsichtlich des Immissionsschutzes soll zum einen die Vorbelastung aus bereits 
bestehenden, umliegenden Betrieben ermittelt werden und daraufhin Emissions-
kontingente für das Gewerbegebiet festgelegt werden, um sicherzustellen, dass 
in den angrenzenden Gebieten (bestehende Wohnbebauung) die Orientierungs-
werte nach DIN 18005 [3] [4] bzw. die wertgleichen Immissionsrichtwerte nach 
TA Lärm [5] eingehalten werden. Zum anderen sollen die zu erwartenden Schal-
limmissionen, hervorgerufen durch den umliegenden Straßenverkehr (B 17) er-
mittelt und beurteilt werden. 
 
Die Schallimmissionsprognose zeigt, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 
1 der DIN 18005-1 („Schallschutz im Städtebau“) für Gewerbegebiet für Straßen-
verkehrslärm von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts nicht eingehalten werden. 
Aufgrund der berechneten Überschreitungen müssen Schallschutzmaßnahmen 
vorgesehen werden. Es wurden Schalldämm-Maße i. S. d. DIN 4109 als passive 
Lärmschutzmaßnahmen festgelegt bzw. empfohlen.   
 
Bezüglich der Straßenverkehrslärmeinwirkungen außerhalb des Plangebiets wird 
eine relevante Veränderung der Immissionssituation durch die geplante Nutzung 
nicht auftreten, da die der Bundesstraße B 17 zugewandten Fassaden hochab-
sorbierend (Absorptionsgrad α ≥ 0,84, Reflexionsverlust ≥ 8 dB) auszuführen 
sind. 
 
 

7.4 Landwirtschaftliche Immissionen 
Bebauer, Erwerber und Bewohner der sich im Plangebiet befindlichen Grundstü-
cke haben die landwirtschaftlichen Immissionen von angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen und Betrieben unentgeltlich hinzunehmen. Besonders ist 
hier auf die Lärmbelästigung durch Tierhaltung und Fahrverkehr von landwirt-
schaftlichen Maschinen hinzuweisen. Auch Verkehrslärm, der nach 22:00 Uhr 
oder vor 6:00 Uhr durch erntebedingten Fahrverkehr – wie etwa bei Getreide-, Si-
lage- oder Zuckerrübenernte – oder sonstigen landwirtschaftlichen Verkehr ent-
steht, ist zu dulden. 
 
 

8 Landesplanerische Überlegungen 
Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um ein überörtlich bedeutsames Vorha-
ben. Eine landesplanerische Beurteilung ist daher nicht erforderlich. 
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9 Bodenschutz/ Konzept zum sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern 2013 (LEP) vom 22. August 2013, 
geändert durch Verordnung vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 751), sollen die 
Gemeinden alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen unter dem Ge-
sichtspunkt einer möglichst geringen Flächeninanspruchnahme optimieren. Dabei 
soll bzw. sollen zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden 
auf die Entwicklungsziele des LEP vorrangig Rücksicht genommen werden. 

 
• LEP 3.1 Abs. 1 (G): Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichti-
gung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet 
werden. 
Mit dem plangegenständlichen Gewerbegebiet wird der für die Be-
triebsansiedlung in der Stadt Königsbrunn gegebene Bedarf an Bauflä-
chen zur Weiterentwicklung des südlich des Plangebiets bereits ortsan-
sässigen Gewerbebetriebs befriedigt. Die infrastrukturellen Einrichtungen 
zur Entwicklung des vorliegenden Baugebiets sind gegeben. 

 

• LEP 3.1 Abs. 2 (G): Flächensparende Siedlungs- und Erschließungs-
formen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gege-
benheiten angewendet werden. 
Durch eine effiziente Erschließungsstruktur mit der bestehenden Kreis-
straße A30 und bereits bestehender Erschließungsstrukturen für Kanal 
und Wasser liegt für die Erschließungsfläche eine wirtschaftliche Lösung 
vor. 
 

• LEP 3.2 (Z): In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Poten-
ziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnah-
men sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur 
Verfügung stehen. 
Auf Grund der Zielvorgabe des LEP ist im Hinblick auf eine möglichst ge-
ringe Flächeninanspruchnahme gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen und dabei zur Verringerung 
der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen, 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu berücksichtigen. 
 
Im Innerortsbereich sind keine verfügbaren Leerstände vorhanden, die für 
eine geplante Betriebsentwicklung geeignet wären. 

 

• Art. 6 Abs. 2 Nr. 6 Satz 1 BayLplG: Bewahrung der Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes 
Neubauflächen sollen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungsein-
heiten, insbesondere an solche, die über die erforderlichen Einrichtungen 
der örtlichen Grundversorgung verfügen, ausgewiesen werden. Diese An-
forderung wird von der vorliegenden Bauleitplanung erfüllt. Mit den ge-
planten Ortseingrünungen und der Anfügung des Plangebiets an einen 
bestehenden Siedlungsbereich werden die Eigenart und die Schönheit 
des Landschaftsbildes nicht wesentlich beeinträchtigt.  
 

§ 1a Abs. 2 BauGB:  
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauli-
che Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere 
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durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung, zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Die Stadt Königsbrunn verfügt derzeit über keine für die gegebene Bauabsicht er-
forderlichen Gewerbeflächen. Innenliegende Baulandflächen im Altortbereich 
stehen derzeit nicht zur Verfügung und wären auch für die beabsichtigte Be-
triebserweiterung nicht geeignet.  
 
Die geplanten Entwicklungsflächen für die geplante Betriebsentwicklung des vor 
Ort ansässigen Gewerbebetriebs sind unbedingt erforderlich, sodass die Entwick-
lung des Baugebietes als notwendig anzusehen ist.  
 
 

10 Grünordnung/ Naturschutz/ Ausgleichs- und Eingriffsregelung 
 
Landschaft und Grünordnung, Ortsrandeingrünung 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege kommt aufgrund der 
Ortsrandlage der Ein- und Durchgrünung eine besondere Bedeutung zu.  
Hierfür sind entsprechende Grünordnungsmaßnahmen mit den notwendigen 
Festsetzungen in Form eines Grünordnungsplanes in den Bebauungsplan einge-
arbeitet. 
 
Der Bebauungsplan “Westlich der Landsberger Straße, östlich der B17 neu, nörd-
lich der Gemarkungsgrenze Königsbrunn“ stellt auf Grund seiner exponierten La-
ge hinein in die freie Landschaft einen nicht unerheblichen Eingriff in Natur und 
Landschaft dar. Das Plangebiet wird das Landschaftsbild in einem gewissen Maß 
verändern und beeinflussen.  
 
Diese Sachlage erfordert einen sensiblen Umgang mit dem Übergang von Be-
bauung zur freien Natur. Hier ist es besonders wichtig, dass hin zur freien Land-
schaft in Richtung Nordosten, Norden und Westen ausreichend breite Grünstrei-
fen mit entsprechender Bepflanzung angelegt werden. Als Abgrenzung der Be-
bauung hin zur freien Natur ist anzustreben, dass ein möglichst natürlicher Über-
gang gebildet wird.  
 
Hierfür sind in der Satzung entsprechende gestalterische Vorgaben erlassen. 
 
Naturschutzfachliche Eingriffsregelung/ Ausgleich für Eingriffe in den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild  
(gemäß Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“) 
 
Auf den Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsrege-
lungen in der Bauleitplanung“ vom Bayerischen Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen wird verwiesen. 
 
Die Umsetzung der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen (Eingriffsregelung) ist 
durch einen Grünordnungsplan zu gewährleisten. Soweit diese nicht auf dem 
Baugrundstück erbracht werden können, sind ggf. andere naturschutzfachlich 
geeignete Flächen und Maßnahmen zu deren Aufwertung in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde festzulegen. Die Ausgleichsflächen müssen für 
Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege gesichert sein. 
 
Bei der grünordnerischen Planung für das Gesamtareal ist darauf zu achten, 
dass die Freiflächen naturnah gestaltet und gepflegt werden. Bei den Gehölz-
pflanzungen sind standortheimische Laubgehölze zu verwenden. Ausreichend 
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bemessene Standräume müssen gerade bei Baumpflanzungen gewährleistet 
sein. Die Versiegelung ist auf das absolut notwendige Mindestmaß zu begrenzen 
und allgemein möglichst wasserdurchlässig zu gestalten. Die konkrete Planung 
ist mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Augsburg abzustim-
men. 
 
Zur Schaffung eines ökologisch verträglichen Überganges des Gewerbegebietes 
zur freien Natur sind um die bebaubaren Flächen ausreichend breite Grüngürtel 
anzulegen. Im Besonderen ist hier das Augenmerk auf eine naturnahe Gestal-
tung zu legen.  
 
Die anzulegenden Grünstreifen sind so weit als möglich von der Außenseite offen 
zu lassen. Um eine optimale Ausnutzung der Grünbereiche für wandernde Tierar-
ten zu erreichen, sind Einfriedungen nur an der Innenseite hin zu den bebauba-
ren Flächen anzubringen. 
 
Das geplante Gewerbegebiet befindet sich im Talbereich des Lechtals. Durch die 
Ausweisung dieses Gewerbegebietes gehen derzeit landwirtschaftlich genutzte 
Flächen verloren. Dies bedeutet auch den Verlust von Lebensräumen für eine 
arttypische Flora und Fauna. 
 

Das geplante Gewerbegebiet stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, der 
durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen auszugleichen ist. Die Bilan-
zierung der erforderlichen Ausgleichsflächen ist nach dem Leitfaden „Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“, er-
stellt vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen, vorzunehmen. Die Bilanzierung ist dem Bebauungsplan beizulegen. 
 
Die externe Ausgleichsfläche ist baldmöglichst, jedoch bis spätestens 12 Monate 
nach Beginn der Erschließungsmaßnahmen, anzulegen und auszugestalten. 
 
Ein entsprechender Grünordnungsplan ist in diesen Plan mit eingearbeitet. 
 
Auf die Ausführungen im Umweltbericht wird verwiesen. 

 
 
11 Ver- und Entsorgung 
 
11.1 Abwasserbeseitigung 
 

Abwasserentsorgung - Schmutzwasser 
 
Die Beseitigung des Abwassers hat nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfolgen. 
Das Baugebiet ist an die städtische Abwasserentsorgung mit Anschluss an die 
städtische Kläranlage der Stadt Königsbrunn anzuschließen.  
 
Die Stadt Königsbrunn besitzt ein funktionsfähiges Entwässerungssystem. Das 
anfallende Schmutzwasser wird über den bestehenden Schmutzwasserkanal zur 
städtischen Kläranlage der Stadt Königsbrunn geleitet. Das örtliche Entwässe-
rungsnetz in der Landsberger Straße als möglicher Anschlusspunkt an den be-
stehenden Schmutzwasserkanal, mit einer Anschlusshöhe von ca. 526,88 m 
üNN, befindet sich im Bereich des Anwesens der Landsberger Straße 152 in ei-
nem Abstand von ca. 120 m zur nördlichen Grundstücksgrenze des Plangebiets.  
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Systemplan Wasser- und Entwässerungsanlage unmaßstäblich 

 
Abwasserentsorgung - Niederschlagswasser 
Unverschmutzte Oberflächenwasser sind grundsätzlich, auf privaten Grund-
stücksflächen auf geeignete Weise, soweit möglich, flächenhaft zu versickern. 
Die Einbringung von schädlichen Emissions- bzw. Immissionsstoffen ist nicht ge-
stattet. Es muss sichergestellt sein, dass nur unverschmutztes Niederschlags-
wasser eingeleitet wird, soweit die nachfolgenden Ergebnisse des Baugrundgut-
achtens nicht entgegenstehen. 
 
Unterirdische Versickerungsanlagen, z. B. Rigolen, sind ohne geeignete Vorrei-
nigung nicht zulässig. Sickerschächte sind unzulässig. Notwendige Versicke-
rungs- und Retentionsräume oder Vorbehandlungsanlagen sind auf den privaten 
Grundstücken vorzuhalten. 
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Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der 
Wasserabfluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Abflusshinder-
nissen freizuhalten. Überbauen oder Verfüllen, Anpflanzungen, Zäune sowie die 
Lagerung von Gegenständen, welche den Zu- und Abfluss behindern oder fort-
geschwemmt werden können, sind unzulässig. Für die Versickerung vorgesehe-
ne Flächen sind vor Verdichtung zu schützen. Deshalb sind die Ablagerung von 
Baumaterialien, Bodenaushub oder das Befahren dieser Flächen bereits wäh-
rend der Bauzeit nicht zulässig. 
 
Zur Baugrunderkundung und zur Untersuchung und Bestimmung der Sickerfä-
higkeit des Untergrundes im Planbereich wird im weiteren Verfahren eine gut-
achterliche Stellungnahme erstellt. 
 

Das Gutachten wurde in Auftrag gegeben und wird im folgenden Planungs-
schritt – Entwurfsplanung – integriert. 

 
Baugrundgutachten 
 
Gutachten – vom ……………………… 
Projekt – Nr. ……………………………. 
 
Ersteller: 
……………………………………………. 

 
Das Baugrundgutachten erstreckt sich auf die Grundstücke der Teilflächen aus 
Fl. Nr. 776.  
 
Das Gutachten wird Bestandteil der Satzung und ist dem Bebauungsplan 
beizufügen. 
 
Das Ziel der Untersuchung ist die Erkundung und Begutachtung des anstehen-
den Baugrunds mit allgemeiner bautechnischer und bodenmechanischer sowie 
geologischer und hydrogeologischer Beurteilung einschließlich Erarbeitung von 
Hinweisen und Vorschlägen für die Bauwerksgründung, zur Versickerung von 
Niederschlagswasser sowie zum KanaI- und Straßenbau mit weiteren grundbau-
technischen Hinweisen. 
 

Aufgrund der bekannten Baugrundverhältnisse aus den Baugrundauf-
schlüssen des unmittelbar im Süden des Plangebiets anschließenden 
Grundstücks kann mit größter Sicherheit davon ausgegangen werden, dass 
eine Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück möglich 
ist.  

 
 
Hinsichtlich der Sickerfähigkeit des Untergrundes enthält das Gutachten folgende 
Aussagen:  
 
(Auszug aus dem Baugrundgutachten)  
 

Aussagen sind im weiteren Verfahren zu ergänzen 
 
 
Das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser oder oberirdische 
Gewässer bedarf dann keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, sofern bei einer Ver-
sickerung die Vorschriften der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
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(NWFreiV) und der technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesam-
meltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) beachtet werden. 
 

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzu-
führen. Die entsprechenden Unterlagen sind dann bei der Kreisverwaltungsbe-
hörde einzureichen. 

 
Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlagswassers, also der 
Feststellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswasser vor-
liegt, wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 „Handlungsempfehlun-
gen zum Umgang mit Regenwasser" der Deutschen Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall (DWA) empfohlen. 
 
Zudem wird auf das Arbeitsblatt DWA-A138 der DWA hingewiesen („Planung, 
Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser"). 
 
Alle Teile der Abwasserentsorgungsanlage innerhalb des Planungsbereiches 
sind entsprechend den einschlägigen Richtlinien, DIN-Normen und den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik zu bemessen und auszuführen. 

 
11.2 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über das mengen- und druckmäßig ausreichende 
Wasserversorgungsnetz der städtischen Wasserversorgungsanlage. Damit ist si-
chergestellt, dass jederzeit eine ausreichende Versorgung mit Trink- und 
Brauchwasser gegeben ist. 
Ein entsprechender Anschlusspunkt ist im Bereich des Anwesens der Landsber-
ger Straße 152 in einem Abstand von ca. 120 zur nördlichen Grundstücksgrenze 
des Plangebiets gegeben. 
 

11.3 Stromversorgung 
Die Stromversorgung wird von den Stadtwerken Königsbrunn durchgeführt.  
 
Die Stromversorgung ist hinsichtlich der erforderlichen Leistungsanforderung der 
geplanten baulichen Anlagen von den Stadtwerken Königsbrunn zu planen und 
entsprechend auszubauen. 
 

12 Brandschutz 
Der Löschwasserbedarf ist nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des 
Bayerischen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz zu ermitteln. 
 
Nach den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblatt W405 ist in Gewerbege-
bieten eine Bereitstellung von mindestens 1600 l/min über zwei Stunden erforder-
lich. 
 
Das Hydrantennetz ist nach den technischen Regeln des DVGW Arbeitsblatt W 
331 auszubauen. Hydranten sind im Abstand von ca. 100 m zu situieren. 
 
Für Gebäude, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche entfernt sind, müssen Zufahrtswege für die Feuerwehr nach der 
Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken angelegt werden. 
 
Die Hinweise der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr sind zu beachten. 
 
Erforderliche Anleiterstellen für den zweiten Rettungsweg über Leitern der Feu-
erwehr (hier: vierteilige Steckleiter) sind dauerhaft zugänglich und freizuhalten. 
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Die Stadt Königsbrunn kann im Bereich des Plangebiets über das bestehende 
Wasserversorgungsnetz der Gemeinde eine Löschwassermenge von max 
…….m³ zur Verfügung stellen. 
 

Für den Fall, dass die erforderliche Löschwassermenge nicht von der Stadt 
Königsbrunn abgedeckt werden kann, ist im städtebaulichen Vertrag zu re-
geln, dass die erforderliche, über die durch die Stadt zur Verfügung ste-
hende Löschwassermenge hinausgehende Löschwassermenge, vom Vor-
habenträger über entsprechende Löschwasserbehälter bereitzuhalten ist.  

 
Zudem stehen im nordöstlichen Bereich, wie der nachfolgende Planauszug zeigt, 
auf dem angrenzenden Grundstück der Fl. Nr. 622 der Gemarkung Oberottmars-
hausen eine zusätzliche Löschwassermenge von 2 x 100.000 Ltr. Zur Verfügung, 
die mitgenutzt werden kann. 
 

 
 
Auf die Einhaltung der DIN 14090 „Flächen für Feuerwehr auf Grundstücken“ ist 
zu achten. 
 

 
13 Planungsstatistik 
 

Flächen (ca. m²) 
 

Die Gesamtfläche im Geltungsbereich des  
Bebauungsplans beträgt:    ca. 21.060 m² 
 
Davon sind etwa: 

Verkehrsflächen öffentlich 860,0 m² 
Gewerbegebiet 17.310,0 m² 
Grünflächen privat 2.880,0 m² 
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14 Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplanes 
Es ist beabsichtigt, das Gewerbegebiet sofort nach Inkrafttreten zu realisieren. 
 

 
15 Grundstücke im Geltungsbereich 

Im Geltungsbereich des Baugebietes befinden sich folgende Grundstücke (Ge-
markung Königsbrunn): 
 

Fl. Nr. 776  
Fl. Nr. 857/5  Teilfläche Geh- und Radweg  
Fl. Nr. 857/6  Teilfläche Landsberger Straße. 
 

Im Geltungsbereich des Baugebietes befinden sich folgende Grundstücke (Ge-
markung Oberottmarshausen): 

 
Fl. Nr. 666  Teilfläche Landsberger Straße (Kreisstr. A 30). 
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16 Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

1.  Abwasserverband Wirtschaftsraum West , Annastr. 16, 86150 Augsburg 

2.  Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben , Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach 

3.  Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, Bismarckstr. 62, 86391 Stadtbergen 

4.  Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur Dienststelle SMÜ, Feyerabendstr. 2, 86830 Schwabmünchen 

5.  Bayerischer Bauernverband Geschäftsstelle Augsburg, Pröllstraße 20, 86157 Augsburg 

6.  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Koordination Bauleitplanung - BQ, Hofgraben 4, 80539 München 

7.  BUND Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Augsburg, Heilig-Kreuz-Str.6, 86152 Augsburg 

8.  DB Netz AG Regionalbereich Süd, Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg 

9.  Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Süd, PTI 23, Gablinger Str. 2, 86368 Gersthofen 

10.  Gemeinde Merching , Hauptstr. 26, 86504 Merching 

11.  Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen Gemeinde Oberottmarshausen, Am Alten Markt 3, 86845 Großaitingen 

12.  Gemeinde Schmiechen , Ringstraße 42, 86511 Schmiechen 

13.  Handwerkskammer für Schwaben , Siebentischstraße 52 - 58, 86161 Augsburg 

14.  Industrie- und Handelskammer Schwaben , Stettenstr. 1 + 3, 86150 Augsburg 

15.  Kabel Deutschland GmbH , Beta-Straße 6 - 8, 85774 Unterföhring 

16.  Landratsamt Augsburg Kultur- und Heimatpflege, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 

17.  Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Geschäftsstelle Augsburg, Brahmsstraße 39, 86179 Augsburg 

18.  Landratsamt Augsburg FB 50.1 - Stadtplanung, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 

19.  Lechwerke AG , Schaezlerstr. 3, 86150 Augsburg 

20.  Markt Mering , Kirchplatz 4, 86415 Mering 

21.  Regierung von Schwaben Gewerbeaufsichtsamt, Morellstr. 30d, 86159 Augsburg 

22.  Regionaler Planungsverband Augsburg , Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg 

23.  Regierung von Schwaben Höhere Landesplanungsbehörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 

24.  irma schwaben netz gmbh , Bayerstraße 45, 86199 Augsburg 

25.  Straßenbauamt Augsburg, Holbeinstraße 10, 86150 Augsburg 

26.  Staatliches Bauamt Augsburg, Burgkmairstraße 12, 86152 Augsburg 

27.  Stadt Augsburg, Stadtplanungsamt , Rathausplatz 1, 86043 Augsburg 

28.  Stadt Bobingen , Rathausplatz 1, 86399 Bobingen 

29.  Stadt Königsbrunn Bauverwaltung, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

30.  Stadt Königsbrunn Energieeffizienz/ Klimaschutz, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

31.  Stadt Königsbrunn Tiefbauamt, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

32.  Stadt Königsbrunn Straßenverkehrsbehörde, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

33.  Stadtwerke Königsbrunn , Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

34.  Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Augsburg, Fronhof 12, 86152 Augsburg, Bay 

35.  Wärmeversorgung Schwaben GmbH , Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg 

36.  Wasserwirtschaftsamt Donauwörth , Frögerstr. 13, 86609 Donauwörth 

37.  Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt- schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Referat Infra I 3 (TöB), 
Fontainengraben 200, 53123 Bonn 
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17 Bestandteile des Bebauungsplanes 
 

• Satzung - Vorentwurf    vom 05.12.2023 

• Begründung – Vorentwurf    vom 05.12.2023 

• Umweltbericht – Vorentwurf    vom 05.12.2023 

• Vorentwurf Bebauungsplan mit Grünordnung  vom 05.12.2023 
 

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet an der 
Landsberger Straße“ der Stadt Königsbrunn, Bericht-Nr. ACB-1122-
226216/02 Rev. 2 Stand 02.03.2023 des IB ACCON GmbH • Gewerbering 5 
• 86926 Greifenberg • Telefon 0 8192 / 99 60-0 

 

• Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 (1) BNatSchG vom 
10.01.2024 des biobüro schreiber, Dipl.-Biol. Ralf Schreiber, Washingto-
nallee 33, 89231 Neu-Ulm, Tel. Festnetz: 0731 / 72 90 651, Tel. mobil: 0163 
71 69 073, Fax: 0321 23 928 946, Mail: bio.buero@gmx.de  

 

 
 
 

 
 

18 Unterschriften 
 

 
 

Balzhausen,   Ausgefertigt am......................... 

 

  

Gerhard Glogger, Architekt  Franz Feigl, 1. Bürgermeister 
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